
�m.t bet �iroler !anbesregierung 

Präs.Abt. 11 - 652/62 

A-601O Innsbruck. am .�.� N. �y�mber .. 1.9.ß� 

Tel.: 052 22/28701, Durchwahl Klappe . 153 

Sachbearbeiter: .p .r.! ... \oJo.lf .. . . . . .  . . . . . . . .  

An das 
Bunoesministerium für 
Wissenschaft und Forschung 

Minoritenplatz 5 
1014 W i e  n 

Betreff: Bundesgesetz, mit dem 
Kunsthochschulordnung 
wird; 
Stellungnahme 

Bill� in d�r Anlworl di� 

GeschäflszBhl dieses 

Schrribens anführen. 

Zu Zahl 60.710/40-18/88 vom 18. September 1988 

Gegen den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem die 

Kunsthochschulordnung geändert wird, wird kein Einwand 

erhoben. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden unter einem 

dem Präsidium des Nationalrates zugeleitet. 

Für die Landesregierung: 

Landesamtsdirektor 

4/SN-162/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 1 von 4

www.parlament.gv.at



.. ' 

Abschriftlich 

an alle Ämter der Landesregierungen 

gesondert an die Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt 
der Niederösterreichischen Landesregierung, Wien 

an das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, Wien 

an das Präsidium des Nationalrates, Wien, 25 Ausfertigungen 

an alle National- und Bundesräte in Tirol 

zur gefälligen Kenntnisnahme. 

F.d.R.d.A.: 

~ 

Für die Landesregierung: 

Dr. G s t r e i n  

Landesamtsdirektor 
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�mt ber �:iroler !anbesregierung 

Präs.Abt. 11 - 652/62 

A-60l0 Innsbruck. am . . �� . . N.<:>.Y�IIl��.�. 1988 

An das 
Bundesmini�terium für 
Wissenschaft und Forschung 

Minoritenplatz 5 
1014 W i e  n 

Tel.: OS 2 22/28701. Durchwahl Klappe . 

Sachbearbeiler: . . . . .. . . . P.r. .. ... W.o.lf : 

Bille in der Anlwort die 

Geschäflszahl dieses 

Schreibens anführen. 

Betreff: Bundesgesetz. mit dem die 
Kunsthochschulordnung geändert 
wird; 
Stellungnahme 

Zu Zahl 60.710/40-18/88 vom 18. September 1988 

Gegen den Entwurf eines Bundesgesetzes. mit dem die 

Kunsthochschulordnung geändert wird. wird kein Einwand 

erhoben. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden unter einem 

dem Präsidium des Nationalrates zugeleitet. 

Für die Landesregierung: 

Landesamtsdirektor 

153 
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Abschriftlich 

an alle Ämter der Landesregierungen 

gesondert an die Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt 
der Niederösterreichischen Landesregierung, Wien 

an das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, Wien 

an das Präsidium des Nationalrates, Wien, 25 Ausfertigungen 

an alle National- und Bundesräte in Tirol 

zur gefälligen Kenntnisnahme. 

F.d.R.d.A.: 

~ 

Für die Landesregierung: 

Dr. G s t r e i n ·  

Landesamtsdirektor 
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